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in der voran bezeichneten Angelegenheit nehme ich auf unser letztes Telefonat sowie auf meine letzte 
Nachricht Bezug. 

1. 

Die Annahme, habe im Bewusstsein gehandelt, ,, dass das Wetter sich verschlech
terte", ist auch nach den Feststellungen der Untersuchungsbehörde nicht haltbar. Der Vorwurf grober Fahr
lässigkeit kann nach Würdigung der hier vorliegenden Fakten im Ergebnis nicht aufrechterhalten werden. 

Es kommt dabei nicht darauf an, ob nachweisbar ist, dass entsprechend Ihrer Hypothese 
keine weitere Wetterberatung eingeholt habe. Denn das Einholen von rundgesendeten ATIS-lnformationen 
wird naturgemäß nicht dokumentiert. Die Möglichkeit der Nutzung des zweiten Funk-Sende- und Emp
fangsgerätes (COM 2) gewährleistet zudem die Einholung von Wetterinformationen unter Aufrechterhaltung 
der Sprechfunkverbindung mit dem sog. Anfluglotsen. Weitergehlende Funkkontakte werden gemäß der 
amtlichen Veröffentlichung (Anflugkarte des Flugplatzes Albertville) für den Bereich außerhalb der Platzrun-
de nicht empfohlen. 

Es kommt auch nicht darauf an. ob ein Zeuge beobachtet haben will, dass das Luftfahrzeug mehrfach ge
kreist habe, bevor es den Flug in das Absturzgebiet fortgesetzt habe. Zumindest wäre der Bekundung eines 
Zeugen, das Flugzeug habe mehrfach gekreist, die Schlussfolgerung zu entnehmen, dass er es eindeutig 
festzustellen vermochte, mithin die Wetterbedingungen zu diesem Zeitpunkt keineswegs so schlecht gewe-
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Es lagen keine Schlechtwetterbedingungen im Sinne von Regen oder Gewitter (Ravensburg) vor, sondern 

eine Bewölkung „FEW 5600 ft, BKN 6800 ft und 10000 ft" gemäß ATIS Chambery um 13:00 UTC und die 
Sichtverhältnisse waren nicht pauschal zu gering. 

Es gab auch keine ausdrückliche Warnung vor dem Einflug in das entsprechende Gebiet (Köln). 

Eine Ausweichmöglichkeit wurde angestrebt und daher eine alternative Route wurde gewählt (Stuttgart, 
Koblenz). 

Der Autopilot wurde nicht genutzt und beide Piloten auf saßen auf ihren Plätzen. Es gab keine Indikation 
für eine Falscheinstellung des Höhenmessers (Saarbrücken). 

Auch die Ausschöpfung aller verfügbaren Informationen vennochte keine Auskunft über die lokalen Ver
hältnisse am Unfallort zu liefern. 

Eine Beobachtung der Wolkenverhältnisse aus weiter Entfernung ist aufgrund der Topologie gemeinhin 
nicht möglich ist (Koblenz). 

Bei erkennbar schlechtem Wetter wäre die Landung in Chambery, dem Ausweichflughafen gemäß Flugplan ,
erfolgt. 

2. 

Im vorliegenden Fall konnte auf die entsprechende Ausrüstung und Erfahrung für Fluge unter Instrumenten
flugbedingungen zurückgegriffen werden konnte. Dieser Umstand steht im Gegensatz zum Großteil der 
pauschal referenzieren Urteile, welche sich auf Flugzeuge und Piloten ohne !FR-Ausstattung / Berechtigung 
beziehen. ,,Nach ständiger Rechtsprechung setzt der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit in subjektiver Hin
sicht voraus, dass der Handelnde nicht beachtet, was unter den gegebenen Umständen allgemein einleuch
tet, oder dass er einfachste, ganz naheliegende Überlegungen nicht anstellt und dadurch die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt in hohem Maß außer Acht lässt. Eben diese Überlegungen wurden nachweislich 
durch die Radaraufzeichnungen angestellt und umgesetzt, indem vom ursprünglichen Ziel den Flugplatz 
Albertville anzufliegen abgewichen wurde und eine alternative Flugroute nach Nordosten gewählt wurde, 
wie auch im Untersuchungsbericht angezeigt wird. 

Insbesondere zeigt die Art, mit der der Steigflug ausgeführt wurde, das hohe Maß an fliegerischer Sorgfalt 
und Präzision: Den Radardaten ist eine Steigrate von 1000 Fug / Minute zu entnehmen, welche gemäß 
Aircraft Operations Manual (Seite 5.10) etwa der maximalen Steigleistung für die gegebene Situation ent-
spricht. 1 

Selbst bei vorliegender schlechter Wetterbedingungen hätte der Pilot dies am Punkt, an dem die Entschei
dung für die kürzere Alternativroute getroffen wurde (C oder D), selbst bei Einholen aller verfügbaren Infor
mationen hierüber keine Kenntnis erlangen können. (Oldenburg). Die Piloten hätten nicht wissen müssen 
und vor allem nicht wissen können, dass die nordöstliche Route nur unter Instrumentenflug hätte passiert 
werden müssen. Keine der vorhandenen Stellen hätte in Ermangelung meteorologischer Aufzeichnungssta
tionen explizite Informationen über den Bereich zwischen Mont Trelod und Mont e la Cache weitergeben 
können. 

Der etwaige Einflug in IMC ist somit allenthalben zulässige Folge und nicht Ursache einer Entscheidung, die 
auch bei zu Grunde legen aller zur Verfügung stehenden Informationen zweifelsfrei als angemessen einge
stuft werden kann. Untersuchungsbericht und Wolkenkarte stützen diese Argumentation, da sich „über dem 
Ostteil des Bauges-Massivs" Wolkenmassen verdichtet hatten, diese also bei einem Anflug aus dem Wes
ten dort nicht vorhanden und erkennbar waren. 

Es kann daher auch unter Zuhilfenahme der von Ihnen zitieren Rechtsprechung durch die HOi kein Szena
rio konstruiert werden, in dem eine Entscheidung des Piloten als ursächlich für den Hergang heraussticht. 

Vor allem ist es nicht möglich, konkret zu benennen, an welchen Punkten der Pilot eine andere Entschei
dung hätte treffen müsse, und auf welcher Informationsgrundlage diese hätte beruhen müssen. Als ursäch
lich für die Kollision kann allenthalben nur die unmittelbar vorher erfolgte Einleitung der Linkskurve angese
hen werden, da zu allen weiteren Gegebenheiten kein kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann. 








